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Die aargauischen Armenspeditionen im Jahr 1854
Die Akteure in der Schweiz und der Diskurs in der Presse

Katharina S täger

«Soll die Auswanderung ein Heilmittel gegen unsere gesellschaftlichen Gebrechen

sein, so wünschten wir sie als eine langsame, aber sicher und kräftigend wirkende

Heilkur und nicht als eine momentane, den Gesellschaftskörper schwächende,

ihn selbst gefährdende Operation, die wohl das faule Fleisch abschneidet, wegwirft

und vermodern lässt, aber damit die Krankheit nicht heilt.»1

Einleitung

Unter der Armenspedition versteht man die Auswanderung von mittellosen
Menschen, die sich die Emigration nicht selbst finanzieren konnten. Bezahlt wurde die
Spedition von den Gemeinden, die Organisation wurde von sogenannten Spediteuren

übernommen. Im Folgenden werden die schweizerischen Hauptakteure von

Armenspeditionen – die Behörden, die Spediteure und die Spedierten – hauptsächlich

anhand von Zeitungsartikeln aus dem Jahr 1854 untersucht. Bei den Zeitungen
handelt es sich um vier unterschiedliche Nachrichtenblätter. Drei davon stammen
aus dem Aargau, «Der Schweizerbote» die «Aargauer Zeitung» und das «Aarauer

Tagblatt» Bei der vierten Zeitung handelt es sich um die Auswanderungszeitung

«Der Kolonist» die in Lichtensteig im Kanton St.Gallen verlegt wurde.

In einem zweitenTeil wird der Diskurs über die Armenspeditionen in der Presse

im Jahr 1854 anhand von vier Themen betrachtet. Die Zeitungen wurden dazu auf

Artikel untersucht, die sich mit der Spedition als Lösung des Armutsproblems, mit
der Finanzierung der Speditionen und mit erzwungenen Speditionen befassten.
Ausserdem wurden die Medien auf ihre auf die Auswanderung fokussierten Inserate

durchgesehen.

Die Nutzung der Zeitungsartikel ermöglicht eine neue Perspektive auf die
Vorgänge und die Akteure der Speditionen. Bis anhin wurden solche Untersuchungen
hauptsächlich mithilfe von Protokollen der Gemeindeversammlungen und Akten
von Behörden unternommen.

Zahlen zum Pauperismus und zur Auswanderung

Im Kanton Aargau betrug der Prozentsatz der von Armenunterstützung Abhängigen
zwischen den Jahren 1852 und 1861 in den einzelnen Bezirken zwischen 5,31 Prozent

Rheinfelden) und 15,45 Prozent Kulm). 1854 wurden im Kanton Aargau

durchschnittlich 12,1 Prozent der gesamten Wohnbevölkerung von den Gemeinden finanziell

und materiell unterstützt.2 Nicht in diese Kategorie fallen die Armen, die von
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Markanter Anstieg an Auswandernden
im Jahr 1854.3

Bekannten oder Verwandten unterstützt wurden und somit auf die Hilfe der
Gemeinde verzichteten.

1854 wanderten aus jeder zweiten Gemeinde des Kantons Aargau Leute aus.

Von diesen 124 Gemeinden verloren 52 mehr als 20 Personen.4 Der Anstieg an

Auswandernden 1854 war markant, so verdoppelte sich die Anzahl im Vergleich zum
Vorjahr, wie man obenstehender Grafik entnehmen kann.

Finanziell unterstützt wurdedieEmigration in111 Gemeinden, wobeider durch­schnittliche

Beitrag pro Auswanderer in 46 Gemeinden höher als 100 Franken war.5

Da die Kosten für die Überfahrt bei etwas mehr als 100 Franken lagen, lässt sich

daraus schliessen, dass vielen Auswanderern die gesamte Auswanderung bezahlt
wurde. Auch der Kanton Aargau beteiligte sich ab 1848 an den Armenspeditionen.

Diese Geldbeträge waren aber im Vergleich zu denen der Gemeinden gering. Vorgesehen

waren die Kantonsbeiträge als Startkapital in der neuen Heimat.

Die Akteure in der Schweiz

Die Gemeinden

Jede Gemeinde besass ein Armengut, das aus Liegenschaften und Kapital bestand

und durch «Weibereinzug» und «Bürgereinkauf» vermehrt wurde. Mit den Erträgen
aus diesem Armengut konnten die Gemeinden im Kanton Aargau jedoch nach 1850

nur zwischen 40 und 50 Prozent der Auslagen zu Armenzwecken decken. Bis 1855

musste deshalb der Rest der Armenausgaben durch Steuern finanziert werden.6

Auch die Ortsbürger beteiligten sich an der Armenfürsorge und bestritten ihren Anteil

aus dem Bürgergut. Zudem war auch die Betätigung von Privaten und den

Bürgervereinen unerlässlich, vor allem in Zeiten grosser Not.

Viele Gemeinden errichteten Armenanstalten, um den mittellosen Menschen
ein Dach über dem Kopf zu bieten. In diesen lebten Familien, aber auch einander
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nicht bekannte Menschen auf kleinstem Raum zusammen. Für ihreVerpflegung und
ihre Bekleidung waren sie meist selbst verantwortlich. «Die Armenhäuser sollen
jedoch nicht der erste, sondern lieber der letzte Weg sein, dessen sich Armenpfleger

bei erstmaliger Behandlung Unterstützungsbedürftiger bedienen.»7

Neben den Armenhäusern wurden auch Spittel errichtet, die Rohrer als «
hauszinsfreie Armenwohnungen mit getrenntem Haushalt»8 bezeichnete. Mit diesen bot

man den Armen eineUnterkunft an, in der sie relativunabhängig leben konnten. Auch

hier waren die Menschen zusammengepfercht auf engstem Raum, Kinder, Kranke und
Erwachsene zusammen. Durch diese Lebensart sonderten sich die Armengenössigen

noch stärker von der verdienenden Gesellschaftsschicht ab, die Reintegration eines

ehemaligen Spittel- oder Armenhausbewohners gestaltete sich darum schwierig.9

«Das Armenhaus ist zwar eine schöne Anstalt der Liebe und des Mitgefühls,
alleine es hülft nicht, weder dem Armen noch der Gemeinde, es perpetuirt, verewigt
die Armuth, es schafft eine eigene Klasse der Armen. Dadurch, dass man die Armen
in einer besonderen Stätte zusammenhält, sondert man sie als eine eigene Klasse von

der übrigen Gesellschaft ab, man zeichnet sie aus und erzeugt gerade, was man
entfernen wollte. Die Bewohner des Armenhauses sind deshalb stets der Missachtung
ausgesetzt, man mag bei ihren Mitmenschen noch so milden Sinn voraussetzen; sie

werden unwillkürlich als gleichsam nicht mehr zur bürgerlichen Gesellschaft gehörig,

behandelt. Dies nimmt ihnen hinwieder alle Energie des Leibes und der Seele,

sie werden alt im Elende und verwachsen mit demselben und ihre Nachkommen
theilen ihr Loos.»10

Einige Gemeinden stiessen dabei mit ihren finanziellen Möglichkeiten an ihre

Grenzen, andere hatten zwar noch Mittel, wussten jedoch nicht, wie weit die Armut
führen werde und wie lange sie andauere. Die Errichtung von Armenhäusern, Spitteln

und das Herausgeben von Sparsuppen und Kleidern kosteten die Gemeinde viel
Geld und brachten keine nachhaltige Besserung der Lage.Viele Gemeinden sahen in
der Auswanderung die vermeintliche Teil-)Lösung ihres Armenproblems. Sie mussten

zwar eine einmalige grosse finanzielle Aufwendung leisten, in Zukunft hätten sie

jedoch weniger finanzielle Verpflichtungen.
Es gab verschiedene Möglichkeiten, wie Armenspeditionen zustande kamen.

Einige Arme baten ihre Gemeinde um finanzielle Unterstützung, damit sie die Reise

unternehmen konnten. In anderen Gemeinden wurden die Armen angefragt, ob sie

auf Gemeindekosten auswandern wollten. Die Akquirierung der Auswanderer war

die eine Sache, die Organisation der Spedition eine andere. Die Gemeinden setzten

sich dazu mit kantonal anerkannten Spediteuren in Verbindung, die sich verpflichteten,

die mittellosen Einwohner nach Übersee zu bringen. Da die finanzielle Situation
in den Gemeinden eher schlecht war, interessierten sich die Behörden für eine
möglichst günstige Überfahrt:

«Wir kennen einen Agenten, welcher auf gewisse ökonomische Zumutungen
eines Gemeinderates lieber auf einen bedeutenden Transport verzichtete, als dass er
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gegen seine Grundsätze handelte. Ein Anderer refüsierte 27 Personen zu befördern,
weil dieselben von allen Geldmitteln entblösst, weder moralische noch physische

Kraft hatten, um in Amerika aufzukommen; aber was nützte diese Hintansetzung

ihrer Interessen? Es kam ein anderer Agent, die Leute wurden spediert, und die
Gemeinden sagten: Gottlob. Wir sind ihrer los. Wann werden endlich die Gemeinde­vorstände

unterlassen, mit ihren armen Mitbürgern so unmenschlich zu verfahren?

Auch diesem sollte von Seite der Regierung Einhalt getan werden.»11

Aus der Perspektive der Gemeinde handelte es sich bei den Speditionen um ein
Mittel zur Verringerung der Armut, das sofortige Auswirkungen auf die zurückbleibende

Bevölkerung hatte. Die ganzen Kräfte und finanziellen Mittel konnten dann

für diese eingesetzt werden. Dass die Auswanderung für die mittellosen Familien
schwerwiegende Konsequenzen hatte, ihre Not dadurch vielleicht noch vergrössert

wurde, stand bei der Gemeinde nicht im Vordergrund. Ihr Augenmerk war auf die
Heimat und ihre Bewohner gerichtet.

Der Kanton Aargau
Dem Kanton oblag seit 1841 die Oberaufsicht über das Armenwesen.12 Bei der
Organisation der Auswanderung war der Kanton jedoch nicht aktiv involviert. Aufgrund
der hohen Anzahl an Speditionen wurde der Regierungsrat 1854 um eine Analyse der

Auswanderungsangelegenheiten gebeten. Er verfasste darauf «Die Auswanderungsfrage,

Bericht des AargauischenRegierungsrathes».13 DieserBericht wurde am 17.Mai
1854 in Aarau veröffentlicht und bietet einen hilfreichen Einblick in die kantonale

Unterstützung der Auswanderer. Es wurde der Frage nachgegangen, was bisher vom

Kanton unternommen worden war, um die Auswandernden zu schützen und zu för­dern.

14 So hatte der Kanton ab 1851 mit Spediteuren Verträge abgeschlossen, welche
es den Spediteuren erlaubten, in Zusammenarbeit mit den Gemeinden Speditionen

durchzuführen. Der Kanton versuchte damit, das immer unübersichtlicher werdende

Speditionswesen in kontrollierbare Bahnen zu weisen. Er machte in diesem Bericht
auch deutlich, dass die Gemeinden dazu verpflichtet waren, 20 Franken für die
Spedierten zu überweisen. Dieser Betrag wurde ihnen in Übersee als Startkapital
ausgehändigt. Zu diesen 20 Franken steuerte der Kanton noch 30 Franken bei, aber nur
für diejenigen, welche von der Armenunterstützung abhängig waren oder aber kurz
vor einer solchen standen. Das war seine einzige finanzielle Beteiligung an der
Auswanderung. Um das verbotene Abschieben von Kranken, Gebrechlichen und Alten
zu verhindern, verlangte der Staat von den Gemeinden bei der Anfrage um eine

finanzielle Unterstützung ein Arztzeugnis.
Weiter beschäftigte sich der Bericht mit der Frage, «ob die Auswanderung

fernerhin vom Staate zu unterstützen und durch eine zureichende Organisation zu
schützen sei oder nicht».15 Dabei sprach sich die Regierung deutlich für die
Unterstützung der Auswanderung aus, denn dieVerarmung der Bevölkerung sei so gross,

dass die Auswanderung als Mittel zu ihrer Linderung angesehen werde. Als Gründe
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für die Verarmung wurden die «wenig befriedigte Genusssucht» die Überbevölkerung,

die Not, die dem Schweizer «eigeneWanderlust» die Berichte der schon

Ausgewanderten und die Auswanderungswerbung genannt.16

«In die freie Selbstbestimmung des unabhängigen Bürgers, dessen Willen durch
keinen gesetzlichen Grund gebunden ist, darf der Staat ohnedies nicht hemmend
eingreifen. Denjenigen aber, die durch ihre hülfsbedürftige Lage auf die Unterstützung

der Gesellschaft angewiesen sind, ist diese auch moralisch verpflichtet, die
Mittel zur nöthigen Existenz, d. h. kranken, gebrechlichen, altersschwachen Perso­nen

den Lebensunterhalt, Arbeitsfähigen aber Arbeit und damit die Möglichkeit zu
einer nützlichen Existenz, soviel immer in ihren Kräften steht, zu verschaffen. Jene

verbleiben dem Lande; ja es soll ihre Auswanderung, die eine Unmenschlichkeit
wäre, von Staatswegen verhindert werden, wenn ihnen drüben nicht zum Voraus

eine helfende Hand zugesichert ist. Diese, die Arbeitsfähigen, finden mittelst der

Auswanderung gerade was sie bedürfen, wenn auch nicht immer suchen, nämlich

Arbeit vollauf als unerlässliche Bedingung des Lebens, und wenn sie dieser sich

unterziehen, auch ein sicheres und in der Regel weit besseres Fortkommen als in der
Heimath. Für Arbeitsscheue ist das Leben in Amerika die beste und wohlthätigste,
für Gemeinden und Staat aber zugleich die wohlfeilste Zwangsarbeitsanstalt, wenn

auch damit kein äusserer Zwang, einer Deportation oder Verbannung ähnlich,
verbunden
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werden darf.» 17

Die Regierung unterstellte also in diesem Abschnitt einigen arbeitsfähigen Leuten,

die keine Arbeit hatten, Selbstverschulden. Sie unterstützte die Auswanderung

von Arbeitsscheuen, denn dies sei die «wohlfeilste Zwangsarbeitsanstalt»

Ein weiterer Punkt des Berichts befasste sich mit der Frage, «ob die bisherige

Fürsorge des Staats für den beabsichtigten Zweck genüge oder nicht».18 Darin kam

der Regierungsrat zum Schluss, dass die finanzielle Unterstützung wie bis anhin

weitergeführt werden solle. Um die Auswanderung auf nationaler Ebene besser zu
organisieren, beauftragte der Regierungsrat die aargauischen National- und Ständeräte,

bei der nächsten Bundesversammlung die Bundesbehörden auf eine «zureichendere

Mitwirkung in Leitung und Beschützung des Auswanderungswesens hinzuwirken»

Gelinge dies nicht, so solle zumindest versucht werden, mit anderen Kantonen

zusammenzuspannen und die Auswanderung auf diesem Wege zu lenken.19

Dem Bericht ist die eindeutige Zustimmung des Kantons für die Auswanderung
zu entnehmen. Er war sich aber einiger Missstände bewusst und erhoffte sich eine

Besserung durch eine nationale Organisation, zu der es dann allerdings nicht kam.

Nicht alle Kantonsratsmitglieder waren gegenüber der Auswanderung und der
Unterstützung der Armen bei der Auswanderung positiv gesinnt. So liess der Arzt
Erismann imVerfassungsrat verlauten, es sei «ein sehr bequemes Mittel, human und

philanthrop zu sein, wenn man demjenigen, gegen den man es sein will, ein Trinkgeld

gibt, ihm dann einen Tritt in den Hindern versetzt und ihn zum Lande hinausjagt.

»20



Anderseits wurde das Engagement des Kantons vom Schweizer Konsul in New
York als vorbildlich gewürdigt: «Es ist vorzüglich die Regierung des Kantons Aargau,

welche am väterlichsten für ihre Angehörigen sorgt. Damit z.B. die armen Auswanderer

bei ihrer Ankunft in Amerika mit den nöthigen Subsistenzmitteln versehen

und nicht sogleich dem Elend verfallen seien, lässt ihnen die Regierung durch meine
Vermittlung einen angemessenen Geldbetrag – und zwar ziemlich bedeutende Summen

– zustellen, um ihren Aufenthalt in New York und die Reise ins Innere des

Landes daraus zu bestreiten. Dadurch wird überdies der Zweck erreicht, dass die
Betreffenden ihr Geld nicht verbrauchen können, bevor sie nur einmal abgereist

sind. Ich komme nicht umhin, ihnen anzurathen, sich mit dem Departement des

Innern des Kantons Aargau in Beziehung zu setzen, welches Ihnen mit Vergnügen

die auf diesen Gegenstand bezüglichen Aufschlüsse ertheilen wird.»21

«Der Kolonist» wiederum fand das Engagement des Kantons Aargau zwar

lobenswert, im Aargau müsse der Kanton nun aber immer grössere finanzielle Mittel
aufwenden, um die Gemeinden bei ihren Vorhaben zu unterstützen. Dies sei auch

der Grund, wieso sich der Aargau in der Bundesversammlung plötzlich für ein na­tional

kontrolliertes Auswanderungswesen stark mache, ihm sei die Sache über den

Kopf gewachsen. Die Armut nehme trotz den kantonalen Engagements zu statt ab,

die Betätigung des Kantones habe also nichts gebracht. 22

Die Perspektive des Kantons Aargau war auf eine gut organisierte Auswanderung

gerichtet. Er suchte Verbündete in anderen Kantonen, um Konkordanzen zu
schliessen. Auch auf Bundesebene wollte er die Auswanderung regeln, was ihm
jedoch misslang. Triebfeder hinter dem Ganzen war wohl die Tatsache, dass der
Kanton Aargau von derAuswanderung überdurchschnittlich betroffen war.Wurden
die Speditionen illegal und inhuman durchgeführt, hätte man einerseits keine
freiwilligen Auswanderer mehr gefunden, andererseits hätte sich der Unmut über die
Speditionen auf den Kanton, der für die Armenfürsorge zuständig war, abfärben

können.

Der Bund

Die Rolle des Bundes im Auswanderungswesen war eher passiv. Im Bundesbudget

von 1854 wurden für das Auswanderungswesen bescheidene 20000 Franken ein­kalkuliert.

Als der Nationalrat diesen Betrag kurzfristig auf 25000 Franken erhöhen

wollte, kam es in der Vollversammlung des Bundes im Juli 1854 zu einer Diskussion.

Die grosse Mehrheit begrüsste die Erhöhung der finanziellen Mittel. Dabei machte

sie aber auch darauf aufmerksam, dass das Auswanderungswesen immer noch Sache

der Kantone sei, der Bund könne jedoch zum Schutz der Auswanderer beitragen.23

«Der Schweizerbote» berichtete, dass die Idee von einer eidgenössischen

Organisation der Auswanderungssache noch zu wenig reif sei, trotzdem habe der Bund

einen erhöhten Kredit für die «Überwachung des Geleites der Europamüden»
gesprochen.24
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Nur zwei Tage später erschien im «Schweizerboten» erneut ein Artikel über die
Debatte im Bundeshaus, in dem der Verfasser seinen Unmut über die Diskussion

kundtat. Die Eidgenossenschaft sei zwar, um Überschwemmungen des Rheins zu

verhindern, verpflichtet, Dämme zu errichten, aber nicht gewillt, den dahinflutenden
Menschenströmen ein Bett zu graben, um den Fluss erträglich zu machen. «In andern

Dingen behauptet man, die Allgemeinheit sei da, um die Last des Einzelnen zu
erleichtern, hier kehrt man’s um und sagt, zuerst müssen sich die Gemeinden, dann die
Kantone verbluten, und dann erst darf der Bund die Pflaster auf die Wunde legen.»25

Am Schluss des kritischen Artikels sprach der Autor die Hoffnung aus, dass sich der

Kanton Aargau durch die Niederlage nicht entmutigen lasse und nun versuche, mit
den Kantonen der Westschweiz auf dem Konkordanzweg zusammenzuarbeiten. 26

Auch die «Aargauer Zeitung» war empört über das Verhalten einzelner
Kantone, die sich weigerten, die Auswanderungsangelegenheiten auf nationaler Ebene

zu organisieren. Ostschweizer Kantone hätten zwar nur wenige Auswanderer, diese

Kantone müssten nun aber einen Beitrag zur Auswanderung leisten da sich der Aargau

auch an der Finanzierung der Rheinkorrektur beteiligen musste.27

Der Bundesrat war nicht nur durch diese 25000 Franken mit den Armenspe­ditionen

verbunden. Durch seine Konsule stand er in direktem Kontakt mit dem

Auswanderungswesen. Der Konsul in New York informierte ihn regelmässig über

Begebenheiten, Probleme und Änderungen in New York. So warnte er die
Auswanderungswilligen via Bundesrat vor den «Blattern» Vor einer Abreise sollten sich die
Emigranten impfen lassen. Die Überfahrt von Le Havre und Antwerpen nach New

York habe in letzter Zeit nur kurz gedauert, was die Sterbefälle auf den Schiffen

verringerte. Zudem erinnerte er die Auswanderer daran, dass sie für Kinder die
passenden Lebensmittel auf die Reise nähmen. Er informierte auch über die finanzielle
Situation in New York. Aufgrund des Andranges von Auswanderern seien die

Gasthofpreise gestiegen und man müsse inzwischen ein bis eineinhalb Dollar pro

Übernachtung und Person einberechnen.28 Diese Schreiben waren zwar an den Bundesrat

adressiert, der Inhalt war aber an diejenigen Akteure der Speditionen gerichtet, welche

direkt in die Speditionen involviert waren. Der Bundesrat war somit das

Verbindungsglied zwischen Auswanderern und Konsuln und für die Weiterverbreitung der
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Nachrichten zuständig.

Auch in die andere Richtung fungierte der Bund als Informationsträger. So

klärte er für die Schwyzer Regierung ab, ob die Sterblichkeitsrate der Auswanderer

auf den Schiffen tatsächlich so hoch sei, wie man munkle. Dem sei nicht so, erklärten

darauf die Konsule, rieten jedoch den Auswanderern von einer Überfahrt von London

und Liverpool ab, da sich auf diesen Schiffen sehr viele Iren befänden, welche

«in der Regel roh und mit ansteckenden Krankheiten behaftet sein sollen, und [es]

wird ihnen die Überfahrt auf guten Schiffen, die von Antwerpen oder Havre auslaufen,

angerathen, weil sie auf diesen gut behandelt werden und auch moralisch
keinerlei Gefahr laufen.»29



Der Bund fungierte also hauptsächlich als Übermittler von Informationen und
als Verhandlungspartner bei Problemen. Finanziell sah er sich nicht dazu verpflichtet,

sich bei der Auswanderung im grösseren Ausmass zu beteiligen. Dies wäre aus

Bundessicht einem Einmischen in interne Angelegenheiten gleichgekommen, da

nicht alle Kantone betroffen waren und die Auswanderung individuell geregelt wurde.

Der Bund war aber an einer guten Organisation der Speditionen interessiert, da

er von den Überseeländern als Hauptverantwortlicher betrachtet wurde und illegale

oder skrupellose Speditionen aufdecken sollte.

Die Spediteure

Die Spediteure waren für denTransport der Auswanderer aus ihrer Heimatgemeinde

nach Übersee verantwortlich. Sie organisierten die Reise zum Hafen, sorgten für
Übernachtungsmöglichkeiten und die Verpflegung unterwegs, deckten die Auswanderer

mit Lebensmitteln für die Überfahrt ein und brachten sie auf das Schiff, das sie

nach Übersee transportierte.

Wer Armenspeditionen durchführen wollte, bedurfte einer Konzession des

Kantons. Der Kanton Aargau setzte 1851 zum Schutz der Spedierten Bedingungen

fest, an welche sich die Spediteure halten mussten.

«a. Verpflichtung des Spediteurs zur gewissenhaften Erfüllung des Reisevertra­ges,

zu gehörigem Geleite und zur Verpflegung der Auswanderer bis zum Moment
der Einschiffung.

b. Fürsorge für ihre akkordgemässeVerproviantirung auf der Ueberfahrt, in
unklagbarer Beschaffenheit und Quantität.

c. Abschluss des Ueberschiffungsvertrages mit einem bewährten Schiffskapitän

und Sorge für gehörige Unterkunft der Auswanderer auf dem Schiffe, sowie dafür,
dass sie, am amerikanischen Gestade angelangt, noch zwei Tage lang auf dem Schiffe

verbleiben dürfen, um von da aus ihre Weiterreise vorbereiten zu können, anstatt der

Prellerei von Gastwirthen und Agenten ausgesetzt zu sein.

d. Recht der Beschwerdeführung der Auswanderer über vertragswidrige
Haltung von Seiten des Spediteurs.

e.Verpflichtung dieses Letztern, dafür vor einem Schiedsgerichte im Aargau

Rede zu stehen und Recht zu nehmen.
f. Kautionsleistung des Spediteurs an den Staat zur Sicherheit für diesfällige

Ansprüche.»30

Inwieweit sich die Spediteure an die Vorschriften hielten und wie man dies

kontrollieren wollte, dazu äusserte sich der Bericht nicht.
Am 17.Mai 1854 wurden vom Kanton Aargau fünf Speditionsfirmen anerkannt.

Steinmann-Drevet, Beck und Herzog sowie Zwilchenbart, alle aus Basel, und
Paravicini aus Zürich. Sie besassen im Aargau ihre Agenten, welche mit den Gemeindebehörden

über die geplanten Speditionen verhandelten. Der fünfte Spediteur war

Rufli, der seine Niederlassung in Sisseln hatte.31
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Nebendiesen fünf kantonalanerkannten Speditionsfirmen gab es immer wieder

auch solche, die ohne die staatliche Konzession zu spedieren versuchten. Auf diesem

illegalen Weg gelangten möglicherweise auch einige Menschen nach Übersee, die
nicht dazu berechtigt waren, so zum Beispiel Kranke, ältere Menschen und vielleicht
auch solche, die gegen ihren Willen spediert wurden.

Die Speditionsfirmen machten mit Zeitungsinseraten auf sich aufmerksam. Sie

bewarben sich aber auch mit Briefen bei den Gemeinden, sobald sie erfahren hatten,
dass diese eine Armenspedition planten.

Das Geschäft mit den Armenspeditionen florierte um die Jahrhundertmitte, die
Gemeinden konnten oftmals aus verschiedenen Bewerbern den geeignetsten oder

den günstigsten Spediteur auswählen. Trotz der staatlichen Kontrolle waren die

Spediteure aufgrund ihres Vorgehens nicht sehr beliebt. «Der Schweizerbote» be­zeichnete

die Spediteure als «Rudel in Schweizer Tälern» die mit einer «wahren

Spürhundnase» jeden auskundschafteten, der nur den leisesten Anschein einer

Auswanderungslust anzeige.32 Die «Aargauer Zeitung» berichtete über den «Brodneid»

der unter den Spediteuren herrsche und unter welchem vor allem Rufli, der älteste

Auswanderungsagent des Kantons Aargau, leide. Die neuen Agenten würden sich in
Amerika Zeugnisse von Auswanderern erschwindeln, die die hervorragende Überfahrt

bezeugten. Da die Auswanderer gegen ein Entgelt oder ein paar Lebensmittel

in ihrer Situation praktisch alles unterschrieben, hätten die Zeugnisse, die aus Amerika

kämen, keinen Wert.33

Die Perspektive der Spediteure war meist auf die Gewinnoptimierung ausgelegt.

Dabei agierten die einen skrupelloser als andere. Der Wettbewerb wirkte sich

auf die Preise aus, was zumVorteil der Gemeinden war. Auch die Spedierten spürten

den Konkurrenzkampf, die billigen Überfahrtskosten beeinträchtigten den Komfort
während der Reise sowie die Qualität und Menge an Proviant.

Die Spedierten

Zwischen 1851 und 1854 wanderten aus dem Kanton Aargau 8019 Personen aus, dies
waren 4 Prozent der Gesamtbevölkerung des Kantons. Allein im Jahr 1854, dem

Zenit der Auswanderung, verliessen 2963 Personen den Aargau.34 Halder spricht

davon, dass das Gros der Auswanderer arbeitsfähige Erwachsene in jüngeren und
mittleren Jahren gewesen sein dürfte. Im gleichen Abschnitt vermerkt er jedoch

auch, dass in den 1850er-Jahren viele mittellose Familien die Schweiz verlassen
­hatten. 24 Prozent der Auswanderer waren verheiratete Erwachsene und 41 Prozent

Kinder unter 16 Jahren.35 Den grössten Anteil der Auswanderer machten also die
Familien aus, was auch den hohen Frauenanteil bei den Emigranten erklärt.Nur eine

Minderheit der Frauen wagte die Auswanderung alleine, meistens wanderten die
Frauen mit ihren Angehörigen aus, als Ehefrauen, Töchter und Verwandte.36 Zur
Emigration mussten sie die Einwilligung des Vaters, des Ehemanns oder der
Gemeinde haben. Betrachtet man die Abwanderungsgebiete im Kanton Aargau, so ist
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ersichtlich, dass die meisten Leute aus den kaum industrialisierten Bezirken Laufenburg,

Zurzach, Kulm und Zofingen auswanderten. Ein Drittel aller Auswanderer

zwischen 1830 und 1885 stammte aus diesem Gebiet. Da die Bezirke Rheinfelden,

Lenzburg, Bremgarten und Muri das Gleichgewicht zwischen wirtschaftlicher
Entwicklung und Bevölkerungsbewegung gefunden hatten, stellten sie den geringsten

Teil der Auswanderer.37

Wie prekär die Situation für die Auswanderer in Le Havre aufgrund der grossen

Auswanderungswelle war, kann man einem Bericht des «Aarauer Tagblatts» ent­neh­men,

der alleAuswanderungswilligen vor einer Reisenach Le Havre warnte. Aufgrund
des Mangels an Schiffen waren Tausende in der Hafenstadt gestrandet und warteten

auf ihre Überfahrt. Diejenigen, die ein Schiff besteigen durften, würden «so dicht in
einander gepackt und ihnen Mangel an nöthiger Nahrung gelassen, dass sie sich selbst

darum blutig schlagen und tödtliche Seuche die unausbleibliche Folge sind».38

Durch Berichte von Ausgewanderten und das Unterstützungsangebot der
Gemeinden wurden die Mittellosen nach Übersee gelockt. In einigen Gemeinden wurden

die verarmten Einwohner wohl auch zur Auswanderung gedrängt, indem ihnen
eine Verbesserung ihrer Lebenssituation in Aussicht gestellt oder gedroht wurde,
ihnen die Fürsorge zu kürzen. Wer sich in Übersee eine neue Existenz aufbauen

wollte, musste hart arbeiten und Entbehrungen in Kauf nehmen. Mit einer
kinderreichen Familie war dieses Unterfangen noch um ein Vielfaches schwieriger als für
eine alleinstehende Person.

Neben spedierten Familien aus der Unter- und der Mittelschicht befanden sich

auch Sonderfälle unter den Auswanderern. Heimatlose, die ab 1850 eingebürgert

werden mussten und zum Teil deshalb von ihren Gemeinden spediert wurden, fanden

in den Zeitungen praktisch keine Erwähnung. Die Debatte über Sträflinge, die
anstatt der Verbüssung ihrer Strafe in einer schweizerischen Anstalt nach Übersee

spediert werden sollten, lösten hingegen in der Presse ein grosses Echo aus.

Der Diskurs in der Presse

Die Spedition als Lösung des Armenproblems

Die Armut und die daraus resultierenden Speditionen waren in der Presse ein
wiederkehrendes Thema. In allen vier Zeitungen wurden Artikel veröffentlicht, die sich

mit diesen Inhalten auseinandersetzten.

«Hauptgründe für die Armut sind der für Ärmere zu theuer gewordene Boden,

die Überbesetzung aller Stellen, Gewerbe, Nahrungszweige bis aufs Ackergewerbe.

Überall zehn Bewerber um einen leeren Platz.»39 So berichtete «Der Colonist»40 1853

über die herrschende Armut. Auch wurde angeführt, dass die Arbeit bloss noch

kümmerlich nähre, die Versorgung der Kinder immer schwieriger werde und die
Zukunft für arme zahlreiche Familien erschreckend sei.41

«Der Schweizerbote» listete verschiedene Perspektiven der Armenspeditionen
auf und beteiligte sich mit seiner regen Berichterstattung aktiv am Auswanderungs-
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diskurs. Er legte nicht nur Zahlen und Fakten dar, sondern bemühte sich auch um
eine Verbesserung der Situation durch das Entwickeln von neuen und nachhaltigen

Lösungsansätzen.

«Wir sind nun nicht gerade gegen die Auswanderung, sondern mehr gegen die
Art, wie sie betrieben wird, sowohl um der Beweggründe, wie um der Folgen willen.
Wir glauben allerdings, dass die Auswanderung, auf einer vernünftigen und
sittlichen Basis aufgeführt, recht heilsam für unsere Verhältnisse werden könnte. Es

kommt aber nicht auf das Massenverhältnis der Auswanderung an, sondern auf den
Charakter derselben.» 42

«Der Schweizerbote» setzte sich in erster Linie für das Wohl der Gemeinden

ein, zeigte aber auch auf, wie eine Reorganisation auf die Auswanderer positive
Auswirkungen
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Die «Aargauer Zeitung» begrüsste die Auswanderung als Lösung des
Armenproblems und unterstützte diese mit ihren weitreichenden Auswirkungen. Im
Vordergrund standen auch bei ihr die Gemeinden und die Finanzen. Sie ging aber noch

einen Schritt weiter und äusserte sich mehrmals, dass man denVerlust von einzelnen
Auswanderern in Kauf nehmen müsse, um die grosse Mehrheit zu retten: «Wie der
Krieg viele einzelne dahinrafft, dem Lande aber, das ihn führt, den Überlebenden

und ihren Nachkommen häufig ein besseres und ehrenvolleres Dasein schafft, so ist
es auch mit der Emigration; sie ist als eines jener grossen Heilmittel zu betrachten,

welche die Vorsehung von Zeit zu Zeit anwendet, um grosse Gebrechen der menschlichen

und bürgerlichen Gesellschaft zu heilen, mögen auch einzelne Individuen
dabei zu Grunde gehen.»43

Das «AarauerTagblatt» griff für die Berichterstattung über die Speditionen
oftmals auf Artikel aus anderen Zeitungen zurück. Die aktive Beteiligung am Diskurs
über die Auswanderung geschah hauptsächlich durch die Unterhaltungsbeilage Ende
des Jahres mit dem Abdruck einer Auswanderungsgeschichte.

«Der Kolonist» plädierte deutlich für die Armenspeditionen, wobei er sich für
die Auswanderung auf die Plantagen nach Südamerika stark machte. Dabei verfuhr
er nach einem einheitlichen Muster. Zuerst listete er alle Probleme der Gemeinden

mit der Armenfürsorge auf, und in einem zweiten Teil bot er den Gemeinden
Lösungen an. Vordergründig setzte er sich für diese Art der Spedition ein, weil diese

den Gemeinden in finanzieller und den Emigranten in verschiedener Hinsicht von

Vorteil sei. Da er in die Speditionen nach Südamerika involviert war, was er nicht
offen darlegte, sollten seine Eigeninteressen jedoch nicht unterschätzt werden, denn

hinter der Zeitung standen Auswanderungsagenten und Spediteure, die sich durch
solche Artikel natürlich einen Profit erhofften.

«Der Kolonist» griff aber auch kritische Punkte auf. So appellierte er immer
wieder an die Gemeinden, ihre Armen nicht ohne finanzielle Mittel zu spedieren.

Dabei argumentierte er auf mehreren Ebenen. Er sprach die humane, die soziale, die
ökonomische, aber auch die religiöse Seite der Auswanderung an. Durch dieses Vor-


















